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Kurztitel 

GmbH-Gesetz 

Kundmachungsorgan 

RGBl. Nr. 58/1906 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 114/1997 

§/Artikel/Anlage 

§ 30c 

Inkrafttretensdatum 

01.10.1997 

Beachte 

Im Titel der BGBl. I Nr. 114/1997 findet sich folgende Fußnote: 

Diese Kundmachung ersetzt die Kundmachung BGBl. I Nr. 106/1997. 

Text 

§ 30c. (1) Der Gesellschaftsvertrag kann bestimmten Gesellschaftern oder den jeweiligen Inhabern 
bestimmter Geschäftsanteile das Recht einräumen, Mitglieder in den Aufsichtsrat zu entsenden. 

(2) Das Entsendungsrecht kann nur den Inhabern solcher Geschäftsanteile eingeräumt werden, deren 
Übertragung an die Zustimmung der Gesellschaft gebunden ist. 

(3) Die entsandten Aufsichtsratsmitglieder können von den Entsendungsberechtigten jederzeit abberufen 
und durch andere ersetzt werden. 

(4) Sind die im Gesellschaftsvertrag bestimmten Voraussetzungen des Entsendungsrechts weggefallen, so 
kann durch Gesellschafterbeschluß das entsandte Mitglied mit einfacher Stimmenmehrheit abberufen werden. 


